
 

 

 

 

 

Bestätigung über Pflichtpraktikum 
 
 

Hiermit wird bestätigt, dass Studierende im Master-Studiengang Psycho-

logie an der Universität Heidelberg verpflichtet sind, im Rahmen des 

Master-Studienganges Psychologie an unserem Institut externe Praktika 

von insgesamt mindestens 320 Stunden Länge zu absolvieren. Dies kann 

entweder in Form eines einzigen Praktikums in einer Einrichtung erfol-

gen, oder in Form von zwei Praktika bei verschiedenen Institutionen mit 

der Dauer von insgesamt mindestens 320 Stunden. Im Ausland absolvier-

te Praktika sind ebenso anrechenbar wie in Deutschland absolvierte. Die 

Höchstdauer für das Praktikum ist nicht festgelegt.  

In jedem Fall ist Voraussetzung, dass es sich um eine psychologische 

Praktikumstätigkeit handelt, die von einem Diplom-Psychologen bzw. 

einer Diplom-Psychologin oder einer Person mit äquivalentem Abschluss 

betreut wird (entweder vor Ort oder stellvertretend). Ein Praktikum, das 

diese Anforderungen erfüllt, ist ein Pflichtpraktikum im Sinne der Prü-

fungsordnung für den Master-Studiengang Psychologie vom 22.06.2010.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

MSc Hannah Neubauer  

Fachstudienberatung Master of Science Psychologie 

 

Psychologisches Institut · Hauptstraße 47-51 · 69117 Heidelberg 

 

 

  

 

 

 

 

 

Psychologisches Institut 

Hauptstraße 47–51 

69117 Heidelberg 

 

Praktikumsbüro 

MSc Hannah Neubauer 

Beratung-master@ 

psychologie.uni-heidelberg.de 

Tel.: 06221-547377 

 

 

 

Datum 

11.11.2019 

 

 

 

 

 


